Empfehlungen des Dachverbandes Stuttgarter Eltern-Kind-Gruppen zur Erstellung von Arbeitsverträgen in Eltern-Kind-Gruppen
(Stand Januar 2026)

(Bei Anwendung des Musters ist zu prüfen, welche Vertragsbestimmungen übernommen werden. Es wird keinerlei Haftung für die korrekte Anwendung im Einzelfall und Aktualität zum Zeitpunkt der Verwendung übernommen. Dieses Vertragsmuster ist nur als Anregung gedacht und ist stets an die individuellen Bedürfnisse im Einzelfall anzupassen.) 


1. Der anschließende Musterarbeitsvertrag enthält Passagen in Normalschrift, hier empfiehlt der Dachverband diese weitgehend zu übernehmen. Die kursiv geschriebenen Passagen stellen Alternativvorschläge bzw. zusätzliche Optionen dar. Hier muss sich die Einrichtung entscheiden, welche Regelung auf ihre Stelle passt. Die kursiv in kleinerer Schrift aufgenommenen Passagen sind Hinweise für die Arbeitgeber und gehören nicht in den Arbeitsvertrag.

2. Das Leistungsentgelt ergibt sich aus § 18 TVöD. Es richtet sich bzgl. der Anspruchsvoraussetzungen und der maximalen Höhe nach den Regelungen der Stadt Stuttgart.

3. Da die Freistellung an Heilig Abend und Sylvester - unter Fortzahlung des Arbeitsentgeltes - immer wieder zu Diskussionen führte, haben wir diese tarifliche Regelung entsprechend TVöD in unseren Arbeitsvertragsempfehlungen aufgenommen.

4. Einstellungsvoraussetzung ist die Vorlage eines aktuellen erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses nach § 30a BZRG in dem keine Eintragungen nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 184j,184k, 184l, 201a Absatz 3, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuches enthalten sind. Die Kosten trägt der*die Beschäftigte. Dies sollte Teil der Bewerbungsunterlagen sein, spätestens beim Vorstellungsgespräch vorliegen.  Der Arbeitgeber nimmt Einsicht, kontrolliert evtl. Eintragungen und dokumentiert die Einsichtnahme mit Datum in der Personalakte. Das Führungszeugnis selbst, wird dem*der Beschäftigten wieder ausgehändigt. 

5. Zusätzlich zu diesem Vertrag muss „die Verpflichtung auf die Vertraulichkeit zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)“ und die „Einwilligung Mitarbeiter zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO)“ unterschrieben werden.

6. Vor Aufnahme der Tätigkeit die Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz und Biostoffverordnung durchführen und den*die Beschäftigte zur betriebsärztlichen Untersuchung schicken. (Anlage 3)

7. Vor Aufnahme der Tätigkeit muss ein ausreichender Masernimpfschutz oder eine Masernimmunität nachgewiesen und dokumentiert werden. (ausgenommen von dieser Regelung sind vor 1970 geborene Personen und Personen, die aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden können).

8. Manche Anlagen werden nicht Teil des Vertrages. Sondern sind nur zur Erläuterung beigefügt.





Entwurf eines Arbeitsvertrages – unbefristet -  
Arbeitsvertrag
Zwischen der Eltern-Kind-Gruppe e.V.
(Adresse)	

(im folgenden Arbeitgeber genannt)

und
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

geboren am: . . . . . . .
wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen:


Vorbemerkung: 
Ausdrücklich wird festgehalten, dass der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) nicht Bestandteil dieses Vertrages ist. Soweit in einzelnen Bestimmungen auf den TVöD Bezug genommen wird, gelten nur die jeweils in Bezug genommen Paragraphen in der jeweils gültigen Fassung. Alle Verweise beziehen sich ausnahmslos auf den Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, Tarifgebiet West. 

§ 1	Beginn des Arbeitsverhältnisses/Tätigkeit/Arbeitsort
Name……………….. , im Folgenden Beschäftigte*r genannt, wird mit Wirkung vom . . . . . . .. als Erzieher*in, soz.päd. Assistenz, Päd. Fachkraft, Gruppenleitung, Einrichtungsleitung,… (Auswahl erforderlich) eingestellt.
Der Aufgabenbereich umfasst insbesondere
-
-
-

Die einzelnen zum Aufgabenbereich gehörenden Tätigkeiten ergeben sich aus der als Anlage X beigefügten und zum Vertrag gehöhrenden Stellenbeschreibung. 

Der Vertrag ist unbefristet.

Arbeitsort ist Stuttgart.

Die*der Beschäftigte nimmt aus pädagogischen Gründen an den Mahlzeiten mit den Kindern teil. (Wenn die Einnahme der Mahlzeiten pädagogisch begründet ist, müssen diese nicht als geldwerter Vorteil versteuert werden).

§ 2	Regelmäßige Arbeitszeit 
Die Stelle ist eine Vollzeit-/Teilzeitstelle. Die regelmäßige durchschnittliche Wochenarbeitszeit richtet sich nach TVöD §6 (1) z.Zt. 39h/Woche (bei Teilzeit anteilig). 



Die Lage und Verteilung der Arbeitszeit wird gemäß § 106 GewO nach billigem Ermessen festgelegt; sie verteilt sich derzeit auf die Wochentage Montag bis Freitag von ….Uhr bis ….Uhr. Der Arbeitgeber behält sich vor, Verteilung und Lage der Arbeitszeit nach billigem Ermessen näher zu bestimmen und auch nachträglich abweichend zu regeln.

Die Aufteilung in Kontakt- und Verfügungszeit wird in der beigefügten Stellenbeschreibung geregelt. Die Verfügungszeit erfolgt (vorwiegend) in der Einrichtung.

 
§ 3	Probezeit/Kündigung 
Die Probezeit beträgt sechs Monate. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis von beiden Seiten mit einer zweiwöchigen Frist ordentlich gekündigt werden.

Nach Ablauf der Probezeit richtet sich die Kündigungsfrist nach TVöD §34 (1). Absatz 2 und 3 finden keine Anwendung. Alternativ: Nach Ablauf der Probezeit gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen.

Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des Monats, in dem der*die Beschäftigte die für ihn*sie geltende Regelaltersgrenze für den Anspruch auf Regelaltersrente der gesetzlichen Rentenversicherung erreicht.

Die Kündigung muss schriftlich erfolgen und dem Vertragspartner zugehen. Die elektronische Form ist ausgeschlossen.

Das bei Kündigungen einzuhaltende Verfahren ergibt sich aus §§ 4 bis 7 KSchG, § 102 BetrVG, § 130 BGB.

Bei Kündigung des Arbeitsverhältnisses ist der Arbeitgeber berechtigt, die*den Beschäftigte*n unter Fortzahlung der Vergütung und unter Anrechnung auf noch bestehende Urlaubsansprüche – auch vorübergehend – unwiderruflich von der Arbeit freizustellen.

Vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist der*die Beschäftigte verpflichtet ihren Aufgabenbereich ordentlich zu übergeben, sowie alle dienstlichen Gegenstände, Unterlagen und etwaige angefertigte Abschriften oder Kopien an den Arbeitgeber herauszugeben (z.B. Schlüssel, Mailzugänge, Passwörter, Handy, Laptop, Dokumente aller Art).


§ 4	Vergütung 
a) Die Höhe der monatlichen Vergütung richtet sich nach den Entgelttabellen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD BT-B Anlage C (VKA)) mit den entsprechenden Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltordnung VKA (Anlage 1 zum TVöD-VKA), Teil B,  Abschnitt XXIV (Tätigkeitsmerkmale für den Sozial- und Erziehungsdienst). 

Der*die Beschäftigte wird in die Entgeltgruppe S… mit der Entwicklungsstufe … eingestuft. 

Das Erreichen der jeweils nächsten Entwicklungsstufe richtet sich nach §52 TVöD-BT-B.

b) Die*der Beschäftigte erhält eine Jahressonderzahlung nach Maßgabe des § 20 TVöD.



c) Als freiwillige Leistung des Arbeitgebers – ohne jeden Rechtsanspruch für die Zukunft auch bei wiederholter Gewährung – kann im Dezember eines Jahres ein Leistungsentgelt ausbezahlt werden. 

d) Von Januar 2026 bis April 2026 wird eine Zulage im Rahmen des vom Gemeinderat der Stadt Stuttgart beschlossenen „Tarif+“ gewährt, welche sich nach dem aktuellen Beschluss des Gemeinderates zum Doppelhaushalt 2026/2027 richtet. Die Zulage ist nicht dynamisch, d.h. Tariferhöhungen werden hierauf nicht angerechnet. (Tarif + wird erst ab der Entwicklungsstufe 2 gewährt).

Tarif+ wird von Januar bis April 2026 in voller Höhe von monatlich 50 € / 100 € bei Leitungen, eingruppiert in S13, vergütet. Bei Teilzeit wird die Zulagen anteilig entsprechend dem jeweiligen Beschäftigungsumfang vergütet. 

Ab Mai 2026 entfällt die Zulage Tarif+. 

e) Es wird eine Zulage im Rahmen des vom Gemeinderat der Stadt Stuttgart beschlossenen „Stuttgart-Zulage“ gewährt. Die Stuttgart-Zulage wird bis zum 30.04.2026 als übertarifliche Zulage von monatlich 150 € (bei Vollzeit, bei Teilzeit anteilig entsprechend des Beschäftigungsumfangs) für Beschäftigte der Entgeltgruppen S2 bis S9 vergütet. In Teilmonaten steht die Zulage nur anteilig zu.

Auf die Stuttgart-Zulage werden alle bestehenden über- und außertariflichen Zulagen angerechnet. 
Die Zulage Tarif+ in Höhe von monatlich 50 € (bei Vollzeit, bei Teilzeit anteilig entsprechend des Beschäftigungsumfangs) mit einer Laufzeit befristet bis 30.04.2026 wird auf die Stuttgart-Zulage angerechnet. 

Ab Mai 2026 bis 31.Dezember 2028 beträgt die Stuttgart-Zulage 70 € (bei Vollzeit, bei Teilzeit anteilig entsprechend des Beschäftigungsumfangs). Für Beschäftigte der Entgeltgruppen S2 bis S13.

Die Stuttgart-Zulage ist fix und wird nicht dynamisiert. Sie wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen ein Anspruch auf Entgelt besteht.
Bei der Berechnung der tariflichen Jahressonderzahlung wird die Stuttgart-Zulage berücksichtigt, nicht jedoch beim Leistungsentgelt.
Die Stuttgart-Zulage kann durch Beschluss des Gemeinderates jederzeit widerrufen werden. 

f) Die übertarifliche Erweiterung des Empfängerkreises der tariflichen SuE-Zulage (Leitungen, eingestuft in S13) in Höhe von monatlich 180 € (bei Vollzeit, bei Teilzeit anteilig entsprechend des Beschäftigungsumfangs) wird befristet bis 30.04.2026 gewährt. Ab dem 01.05.2026 befristet bis 31.122028 beträgt diese freiwilllige SuE-Zulage 90 EUR/ Monat. Bei Teilzeit wird die Zulage anteilig entsprechend dem jeweiligen Beschäftigungsumfang gezahlt.

g) Der Arbeitgeber bietet der*dem Beschäftigten eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge (bAV), aktuell in Höhe von X,XX % des jeweils aktuellen Bruttogehalts, an. Die Höhe des prozentualen Arbeitgeberbeitrages ist begrenzt durch die Förderrichtlinie der Stadt Stuttgart in der jeweils gültigen Fassung. Sollte der Zuschuss der Stadt Stuttgart für die arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge reduziert werden, so kann dies unmittelbare Auswirkungen auf die Höhe des vom Arbeitgeber bezahlten Beitrages in diese arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge haben.
Die bAV wird erst nach Ende der Probezeit gewährt.
Die betriebliche Altersvorsorge wird durchgeführt von…….(Name + Anschrift)

Bezuschusst werden aktuell max. 5,75 % des jeweiligen Bruttogehaltes ohne Vermögenswirksame Leistungen. Höhere Beiträge widersprechen dem Besserstellungsverbot).   (Info: Die arbeitnehmerfinanzierte bAV durch Entgeltumwandlung ist zusätzlich möglich).

h) Der Arbeitgeber gewährt Vermögenswirksame Leistungen nach § 23 (1) TVöD. Hierfür hat der*die Beschäftigte einen nach dem Vermögensbildungsgesetz anerkannten Vertrag abzuschließen auf welchen die Vermögenswirksamen Leistungen vom Arbeitgeber einbezahlt werden.

i) Sollte der*die Beschäftigte die Möglichkeit des Erwerbs eines JobTickets nutzen, gewährt der Arbeitgeber einen monatlichen Zuschuss i.H.v. 50%. Dieser Zuschuss ist eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers, auf die, auch bei wiederholter Gewährung, kein Rechtsanspruch besteht. Das JobTicket muss nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses gekündigt werden und kann nicht weiter genutzt werden.

Die Vergütung ist jeweils zum Ende des laufenden Monats fällig und wird auf ein dem Arbeitgeber genanntes Konto überwiesen.


§ 5 	Überstunden/Mehrarbeit 
Der Arbeitgeber ist bei betrieblichen Erfordernissen im Rahmen billigen Ermessens und unter Beachtung der Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes berechtigt, Überstunden anzuordnen. Diese werden ohne anderweitige Vereinbarung spätestens innerhalb von zwei Monaten nach dem Ende des Monats, in dem sie geleistet wurden durch entsprechenden Freizeitausgleich abgegolten
Stunden, welche durch andere unregelmäßige Tätigkeiten, wie z.B. Übernachtungen, Ausflüge entstehen, werden in geeigneter Weise, nach vorheriger Absprache und Genehmigung durch den Arbeitgeber, mit zusätzlichen freien Tagen bzw. stundenweise ausgeglichen.


§ 6	Urlaub/ Freistellung / Ausschluss § 616 BGB

Urlaub wird entsprechend TVöD § 26 gewährt.
Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen besteht außerdem ein gesetzlicher Anspruch auf Zusatzurlaub für schwerbehinderte Menschen von fünf Arbeitstagen in einer 5-Tagewoche (§ 208 SGB IX). 

Die*der Beschäftigte ist verpflichtet während der Schließung der Einrichtung Urlaub zu nehmen.

Entsprechend TVöD § 6 (3) Satz 1 wird der*die Beschäftigte am 24. Dezember und 31. Dezember unter Fortzahlung des regulären Arbeitsentgeltes freigestellt.

Urlaub kann nur nach Genehmigung durch den Arbeitgeber genommen werden.

Ein Anspruch auf Arbeitsentgelt bei einer vorübergehenden Verhinderung im Sinne des § 616 BGB besteht nicht.


§ 7	Weiterbildung
Für fachbezogene Weiterbildungen werden 5 Arbeitstage pro Jahr gewährt. Wochenendweiterbildungen werden auf diese Tage angerechnet und durch freie Tage im Verhältnis 1:1 ausgeglichen. (Die 5 Fortbildungstage sollen ein Mindeststandard darstellen. Es liegt in der Entscheidungsfreiheit des Arbeitgebers, je nach Art der Fortbildung auch weitere Tage zu gewähren. Der Arbeitgeber sollte die Beschäftigten ermuntern diese Fortbildungstage zu nutzen.)
Der Arbeitgeber übernimmt dazu Kosten in der Höhe von max...........EUR.
(Eine geringe Eigenbeteiligung durch die*den Beschäftigte*n kann vorgesehen werden.)
Die Teilnahme an einer Weiterbildung ist genehmigungspflichtig durch den Arbeitgeber.

Ist der Arbeitgeber aufgrund eines Gesetzes verpflichtet, dem*der Beschäftigten eine für die Erbringung der Arbeitsleistung erforderliche Fortbildung anzubieten, dürfen dem*der Beschäftigten die Kosten hierfür nicht auferlegt werden. Diese Fortbildungen sollen während der regelmäßigen Arbeitszeit durchgeführt werden. Soweit diese Fortbildungen außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit durchgeführt werden müssen, gelten sie als Arbeitszeit.


§ 8	Verschwiegenheitspflicht
Über alle innerbetrieblichen Angelegenheiten hat die*der Beschäftigte Verschwiegenheit gegen jedermann zu wahren. Diese Verpflichtung besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit.
Über alle nicht offenkundigen Betriebs- und Geschäftsdaten der Kindertageseinrichtung und des Trägers ist im Außenverhältnis Verschwiegenheit zu wahren.


§ 9	Nebentätigkeiten
Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses ist jede Nebentätigkeit vor ihrer Aufnahme dem Arbeitgeber gegenüber hinsichtlich Art, Ort, Dauer und zeitlichem Umfang mindestens in Textform anzuzeigen. Sie bedarf grundsätzlich der vorherigen mindestens in Textform zu erteilenden Zustimmung durch den Arbeitgeber. Die Zustimmung kann von dem Arbeitgeber versagt werden, wenn der*die Beschäftigte bei der beabsichtigten Nebentätigkeit gegen erhebliche Interessen des Arbeitgebers oder gegen Schutzgesetze verstoßen würde oder wenn durch sie die Arbeitskraft des*der Beschäftigten beeinträchtigt werden wird.
Wird die Zustimmung erteilt, so ist sie jederzeit widerruflich, sofern betriebliche Gründe dies auch unter Berücksichtigung der Interessen des*der Beschäftigten erfordern.

§ 10 	Hinweis auf SGB III
Der*die Beschäftigte wird darauf hingewiesen, dass er*sie nach § 38 SGB III verpflichtet ist sich spätestens drei Monate vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses (z.B. Auslaufen des befristeten Vertrages, Kündigung, Auflösen des Arbeitsvertrages) persönlich bei der Agentur für Arbeit arbeitsuchend zu melden. Liegen zwischen der Kenntnis des Beendigungszeitpunktes und der Beendigung des Arbeitsverhältnisses weniger als drei Monate, hat die Meldung innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis des Beendigungszeitpunktes zu erfolgen. Weiterhin ist die*der Beschäftigte verpflichtet, bereits frühzeitig vor der Beendigung dieses Arbeitsverhältnisses eigenverantwortlich nach einer Beschäftigung zu suchen (§ 2 Abs. 5 Nr. 2 SGB III). 

Der*dem Beschäftigten werden hiermit keine Zusagen im Hinblick auf Leistungen der Agentur für Arbeit und eventuelle Sperrzeiten gemacht.


§ 11 	Anforderungen nach § 72 a SGB VIII / KJHG (s. Anlage 2)
Die*der Beschäftigte verpflichtet sich dem Arbeitgeber vor Arbeitsbeginn und spätestens erneut nach 5 Jahren, ein aktuelles erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen. Die Kosten hierfür erstattet der Arbeitgeber (nicht für das Führungszeugnis, welches vor Arbeitsbeginn vorgelegt werden muss). Bei einer rechtskräftigen Verurteilung wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174 c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 184j, 184k, 184l, 201a Absatz 3, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuches erfolgt eine unverzügliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber.

Der*die Beschäftigte wird den Arbeitgeber sofort unterrichten, wenn ein Verfahren wegen eines Verstoßes nach den o. g. Paragraphen gegen ihn*sie eröffnet wird.


§ 12	 Hinweis auf Schutzauftrag gemäß § 8a SGB VIII / KJHG (s. Anlage 2)
Der Arbeitgeber weist die*den Beschäftigte*n auf den Schutzauftrag des Trägers gemäß § 8a SGB VIII / KJHG hin. Dieser verpflichtet die*den Beschäftigte*n, das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mit einer „insoweit erfahrenen Fachkraft“ unverzüglich abzuschätzen, wenn ihr*ihm gewichtige Anhaltspunkte einer Kindeswohlgefährdung bekannt werden und nötigenfalls weitere Schritte zum Schutz des betroffenen Kindes einzuleiten. Gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung können insbesondere konkrete Hinweise auf körperliche und seelische Vernachlässigung, körperliche und seelische Misshandlung und sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sein.


§ 13 	Arbeitsunfähigkeit/Arbeitsverhinderung
Der*die Beschäftigte ist verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit/ Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Krankheit länger als zwei Kalendertage, hat der*die Beschäftigte das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens an dem auf den zweiten Kalendertag folgenden Arbeitstag ärztlich feststellen und sich eine ärztliche Bescheinigung aushändigen zu lassen. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die ärztliche Feststellung der Arbeitsunfähigkeit früher zu verlangen. Ist die*der Beschäftigte nicht Versicherte*r einer gesetzlichen Krankenkasse oder wird die Arbeitsunfähigkeit durch einen Arzt festgestellt, der nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt, hat der*die Beschäftigte dem Arbeitgeber zu den in Satz 2 und 3 genannten Zeitpunkten eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen. Bei Arbeitsunfähigkeit nur für ein bzw. zwei Tage (nur, wenn nicht schon am 1.Tag ein ärztliches Attest eingeholt werden muss) muss eine „Karenzbescheinigung“ bei Wiederaufnahme der Arbeit dem Arbeitgeber vorgelegt werden.


§ 14	 EDV-, Internet- und Telefonnutzung
Die Nutzung der betrieblichen EDV- und Telekommunikationseinrichtungen (bspw. Computer, Tablets,
Internet, Festnetz und Mobiltelefone/Smartphones), der Kopiergeräte sowie die Versendung 
von E-Mails dürfen ausschließlich zu dienstlichen Zwecken erfolgen. Die Nutzung des Internets darf nur mit der hierfür vorgesehenen Zugangsberechtigung erfolgen. Eine Weitergabe der User-ID und des Passworts an Dritte ist den Beschäftigten untersagt. 
Auf Dienst-Smartphones ist das Herunterladen von Messenger-Diensten, die einen Zugriff auf die im Handy gespeicherten Kontakte erhalten (bspw. WhatsApp) nicht gestattet (sollte ein solcher Dienst genutzt werden, müssten sämtliche gespeicherten Kontakte eine Einwilligung erteilen).
Private Mobiltelefone/Smartphones dürfen nur in den Pausen genutzt werden. Die Nutzung der Kamerafunktion ist innerhalb der Einrichtung auch in den Pausen nicht gestattet.


§ 15	Ausschlussklausel
(1) Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und solche, die mit dem Arbeitsverhältnis in Verbindung stehen, sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit gegenüber der anderen Vertragspartei in Textform geltend zu machen. Nicht innerhalb dieser Frist geltend gemachte Ansprüche verfallen. 

(2) Lehnt die Gegenpartei den Anspruch ab oder erklärt sich nicht innerhalb von zwei Wochen nach der Geltendmachung des Anspruchs, verfällt der Anspruch, wenn er nicht innerhalb von drei Monaten nach der Ablehnung oder dem Fristablauf gerichtlich geltend gemacht wird.


(3) Die vorstehenden Regelungen gelten jeweils nicht für folgende Ansprüche:
· Ansprüche, die vom rechtskräftigen Ausgang eines Kündigungsschutzverfahrens abhängen. Hier beginnen vorstehende Fristen mit dem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens.
· Ansprüche, die auf dem gesetzlichen Mindestlohn oder auf einem festgesetzten
branchenspezifischen Mindestlohn beruhen oder einen solchen ersetzende Ansprüche
betreffen, etwa auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall oder Urlaubsentgelt
· Ansprüche, die auf vorsätzlichen Handlungen beruhen
· Ansprüche, die auf einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen
· Ansprüche, die auf einer mindestens grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Arbeitgebers, seiner gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen beruhen.


§ 16 	Abtretungen/Verpfändungen/Pfändungen
Die teilweise oder vollständige Abtretung und Verpfändung von Ansprüchen aus der betrieblichen Altersversorgung ist ausgeschlossen.
Die Abtretung von Vergütungsansprüchen ist ausgeschlossen, soweit diese die Grenze der Pfändbarkeit unterschreiten.
Im Falle einer Gehaltspfändung hat der*die Beschäftigte die dem Arbeitgeber entstehenden Kosten zu tragen. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die konkrete Bearbeitungsgebühr vom Gehalt einzubehalten.


§ 17	Sonstige Vereinbarungen

Der*die Beschäftigte verpflichtet sich, den Arbeitgeber unverzüglich über Veränderungen der persönlichen Verhältnisse Mitteilung zu machen.
 

§ 18	Nebenabreden/Schriftform/Salvatorische Klausel

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit zumindest der Textform.  
Das Textformerfordernis gilt nicht für individuelle Vertragsabreden i. S. v. § 305b BGB mit einem vertretungsbefugten Vertreter des Arbeitgebers.

Im Übrigen kann das Formerfordernis nicht durch mündliche Vereinbarung, konkludentes Verhalten oder stillschweigend außer Kraft gesetzt werden. Auch die wiederholte Gewährung einer Leistung oder Vergünstigung begründet einen Rechtsanspruch für die Zukunft nur bei Beachtung zumindest der Textform (Ausschluss betrieblicher Übung).



Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, verpflichten sich die Parteien, die unwirksame Bestimmung durch eine Vereinbarung zu ersetzen, die der unwirksamen Bestimmung in Interessenlage und Bedeutung möglichst nahekommt. Entsprechendes gilt für den Fall, dass die Regelungen dieses Vertrags eine von den Vertragsparteien nicht beabsichtigte Lücke aufweisen.




Datum, Unterschrift Beschäftigte*r	






Datum, Unterschrift Arbeitgeber/Vorstand




Anlagen: 
Stellenbeschreibung (Anlage X)
Verpflichtung Vertraulichkeit DSGVO und BDSG Datenschutz (Anlage …)
Einwilligung DSGVO (Anlage …)
Belehrung nach IfSG BiostoffVO (Anlage… )
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